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Soll der Geschä�sbetrieb einer GmbH nicht mehr 
fortgeführt werden und die GmbH aus dem 
Handelsregister gelöscht werden, so ist die Gesell-
scha� abzuwickeln. Die gesellscha�srechtliche 
Abwicklung einer GmbH wird als Liquida�on 
bezeichnet. Die Liquida�on läu� in mehreren Stufen 
ab. Sie beginnt mit der Auflösung (Beschlussfassung, 
dass kein Neugeschä� mehr durchgeführt werden 
soll und die Gesellscha� damit von der „werben-
den“ zur „sterbenden“ Gesellscha� wird) und führt 
über die Realisa�on der Forderungen und Versilbe-
rung des Vermögens, sowie der Begleichung der 
Verbindlichkeiten zur Auskehrung eines etwaigen 
Liquida�onsüberschuss (sofern vorhanden) formell 
zur (Voll-)Beendigung der Existenz der Gesellscha� 
durch Löschung im Handelsregister. 

Zu den wesentlichen Aufgaben bei einer Liquida�on 
der GmbH gehören in der Abwicklungsphase folgen-
de Ak�vitäten (§ 70 GmbHG):  

Die Beendigung der laufenden Geschä�e;

die Begleichung der Verbindlichkeiten der GmbH;

die Einziehung der Außenstände der GmbH;

die sog. Versilberung des Vermögens der GmbH 
(d.h. sämtliche Ak�vposten der GmbH zu liquidieren).

Die Liquida�on der GmbH
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Die gesellscha�srechtliche Liquida�on bezweckt 
also, die 

laufenden Geschä�e der GmbH mit dem Ziel zu 
beenden, das 

nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten noch in 

Geld bestehende Vermögen der GmbH nach an die 
Gesellscha�er zu verteilen (§ 72 GmbHG).
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Der Notar kann bei einer beabsich�gten Liquida�on 
einer GmbH folgende Aufgaben übernehmen bzw. 
Vorbereiten:

Entwurf (und ggf. Beurkundung) des Gesellscha�er-
beschlusses zur Auflösung der Gesellscha�

Entwurf der Anmeldung der Auflösung zum 
Handelsregister und Beglaubigung der Unterschrif-
ten der Liquidatoren

Beau�ragung der Veröffentlichung im elektroni-
schen Bundesanzeiger zur Auslösung der Frist für 
das Sperrjahr

Entwurf und Beglaubigung der Anmeldung der 
Löschung der Gesellscha� zum Handelsregister

Dienstleistungen des Notars bei der 
Liquida�on einer GmbH
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Rechtlich betrachtet erfolgt das Liquida�onsverfah-
ren in vier Abschni�en:

Auflösung
In der Regel wird eine GmbH auf unbes�mmte Zeit 
errichtet. Wollen die Gesellscha�er die ak�ve 
werbende Tä�gkeit der Gesellscha� nicht mehr 
for�ühren und diese beenden, dann müssen sie 
einen Beschluss fassen, kra� dessen die Gesell-
scha� als aufgelöst gilt. Die Auflösung führt noch 
nicht zur Beendigung, sondern überführt die Gesell-
scha� aus der ak�ven, um Neugeschä� werbenden 
Phase in eine solche der Abwicklung der laufenden 
Geschä�e, Beendigung von Vertragsverhältnissen, 
Verwertung von Gegenständen, Begleichung von 
Schulden etc.

Neben der Beschlussfassung einer Auflösung kann 
eine Gesellscha� auch aus anderen Gründen als 
aufgelöst gelten: z.B. wenn ein Gesellscha�er 
ausscheidet und im Gesellscha�svertrag vorgese-
hen ist, dass hierdurch die Gesellscha� aufgelöst 
wird oder auch durch die Anmeldung der Insolvenz 
oder durch das Erreichen des Gesellscha�szwecks 
oder eines im Gesellscha�svertrag festgelegten 
Datums, über das hinaus die Gesellscha� nicht 
weiter werbend tä�g sein soll.

Die gesellscha�srechtliche Liquida�on bezweckt 
also, die 

laufenden Geschä�e der GmbH mit dem Ziel zu 
beenden, das 

nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten noch in 

Geld bestehende Vermögen der GmbH nach an die 
Gesellscha�er zu verteilen (§ 72 GmbHG).

Liquida�onsverfahren im Überblick
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Abwicklung
Mit der Abwicklung wird die tatsächliche Durchfüh-
rung des Liquida�onsverfahrens bezeichnet. Die 
Abwicklung übernehmen die Liquidatoren, die an 
die Stelle der Geschä�sführer treten. Sie beinhaltet 
u.a. das Erstellen einer Eröffnungs- und Schlussbi-
lanz nebst Schlussrechnung, den Abschluss und die 
Beendigung von Geschä�en der GmbH, die Tilgung 
der Verbindlichkeiten sowie die Verteilung des 
Gesellscha�svermögens.

Beendigung
Die Beendigung setzt voraus, dass das sog. Sperrjahr 
im Sinne von § 73 GmbHG abgelaufen und kein 
verteilbares Vermögen mehr vorhanden ist, weil es 
bereits im Rahmen der Schlussverteilung ausge-
kehrt wurde (oder die GmbH bereits vermögenslos 
ist) und keine sons�gen Liquida�onsmaßnahmen 
mehr zu ergreifen sind. Innerhalb des Sperrjahres 
haben die (noch nicht auf die Abwicklung der 
Gesellscha� aufmerksam gewordenen) Gläubiger 
der Gesellscha� die Gelegenheit, ihre Forderungen 
bei der Gesellscha� geltend zu machen.

Löschung
Die vollständige Abwicklung der o.g. Abwicklungs-
schri�e vorausgesetzt, ist die GmbH im Handelsre-
gister zu löschen (§ 74 Abs. 1 GmbHG). Erst mit der 
Löschung im Handelsregister endet die Existenz der 
GmbH offiziell und endgül�g.
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Auflösungsgründe

Eine GmbH wird aufgelöst, wenn die gesetzlichen 
oder in der Satzung festgeschriebenen Gründe 
dafür vorliegen.

In der Regel wird die Gesellscha� auf die Ini�a�ve 
der Gesellscha�er, durch qualifizierten Mehrheits-
beschluss nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG, aufgelöst. 
Ein solcher gesonderter schri�licher Auflösungsbe-
schluss der Gesellscha�erversammlung erfordert 
eine Mehrheit von 75 % der anwesenden S�mmen 
und bedarf weder einer besonderen Form noch 
einer Begründung bzw. Rech�er�gung. Nur in 
bes�mmten Fällen kann der Auflösungsbeschluss in 
Form einer notariell beurkundeten Satzungsände-
rung erforderlich sein. Hat die Gesellscha�erver-
sammlung die Auflösung beschlossen, so erfolgt mit 
Eintri� der Wirksamkeit des Beschlusses die auto-
ma�sche Auflösung der Gesellscha�.

Darüber hinaus können folgende Umstände die 
Auflösung der GmbH bewirken:

Zeitablauf, § 60 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG;

Gerichtliches Auflösungsurteil, § 60 Abs. 1 Nr. 3 
GmbHG;

Auflösungsklage durch Minderheitsgesellscha�er, § 
61 GmbHG;

Verfügung des Registergerichts, § 60 Abs. 1 Nr. 6 
GmbHG;

Sitzverlegung in das Ausland.

Die Auflösung
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Unter der Voraussetzung, dass die GmbH nicht 
vermögenslos ist, leitet ihre Auflösung den Liquida-
�onsprozess ein. Infolge der Auflösung ändert sich 
auch der Gesellscha�szweck: Die auf die werbende 
Teilnahme am Wirtscha�sverkehr gerichtete GmbH 
wird umgewandelt in eine Abwicklungsgesellscha�, 
deren einziger Zweck fortan in der Abwicklung des 
Gesellscha�svermögens besteht. 

Trotz ihrer Auflösung besteht die GmbH – unter 
Änderung ihres Zwecks – fort. In der Phase zwischen 
Auflösung und Beendigung wird die GmbH auch als 
sog. Liquida�onsfirma bezeichnet. Die GmbH „in 
Liquida�on“ (Abk. „i. L.“) führt nach der Auflösung 
nicht nur ihre Firma fort, sondern behält unter Wah-

Wirkungen und Rechtsfolgen 
der Auflösung 

In der Praxis stellen daneben auch die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 
GmbHG sowie die rechtskrä�ige Ablehnung der 
Insolvenzverfahrenseröffnung mangels Masse nach 
§ 60 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG bedeutsame Auflösungs-
gründe dar.
 
Indes sind diese insolvenzrechtlichen Auflösungs-
gründe ausschließlich im Rahmen der insolvenz-
rechtlichen Abwicklung der GmbH relevant und sind 
mithin für die gesellscha�srechtlichen Liquida�on 
nicht von Bedeutung . Insolvenzrechtliche Umstän-
de  können  daher lediglich zu einer vollen Beendi-
gung der GmbH durch ein Insolvenzverfahren 
führen, nicht hingegen eine Liquida�on im o.g. Sinn 
in Gang setzen.

Kommt es hingegen nicht zur Eröffnung des Insol-
venzverfahrens oder wird das Verfahren später 
mangels Masse eingestellt, findet wiederum die 
gesellscha�srechtliche Liquida�on sta�.



rung ihrer Iden�tät auch ihre volle Rechtsfähigkeit.  
Auf diese Weise kann sie alle gesellscha�srechtli-
chen Befugnisse sowohl im Innen- als auch im 
Außenverhältnis beibehalten, sofern vertraglich 
nichts anderes vereinbart wurde.

Da sich der Gesellscha�szweck geändert hat, darf 
die GmbH hingegen nicht mehr werbend tä�g 
werden, es sei denn, sie wird fortgesetzt. Die 
Fortsetzung der GmbH ist in der Phase der Liquida�-
on nur möglich, wenn diesbezüglich ein qualifizier-
ter Gesellscha�erbeschluss gefasst ist und Maßnah-
men zur Besei�gung des Auflösungsgrundes ergrif-
fen werden (sog. Doppeltatbestand).

Da der durch die Auflösung der GmbH eingeleitete 
Liquida�onsprozess für den Geschä�sverkehr von 
erheblicher Bedeutung ist, muss auf allen 
Geschä�sbriefen der GmbH fortan auf die laufende 
Liquida�on hingewiesen werden. Anderenfalls kann 
sich die GmbH schadensersatzpflich�g machen.

w w w . n o t a r - d u r c h l a u b . d e 8
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Die Eintragung der Auflösung der GmbH im 
Handelsregister hat gemäß § 65 Abs. 1 GmbHG rein 
deklaratorische Wirkung. Sie erfolgt in der Regel 
durch den ersten Liquidator der Gesellscha�. 
Wurde die Liquida�on hingegen zum konkreten 
Zeitpunkt durch eine Satzungsänderung ermöglicht, 
hat die Eintragung nach § 54 Abs. 3 GmbHG kons�-
tu�ve Wirkung.

Der Eintragung der Auflösung im Handelsregister 
folgt die Bekanntmachung der Auflösung im 
Bundesanzeiger durch das Registergericht von Amts 
wegen, § 10 HGB. Daneben erfolgt auch eine 
Bekanntmachung durch die Liquidatoren gem. § 65 
Abs. 2 GmbHG in den Gesellscha�sblä�ern, die mit 
dem Gläubigeraufruf versehen ist. Durch diesen 
Aufruf werden die Gläubiger der GmbH aufgefor-
dert, sich wegen ihrer Forderungen gegen die 
Gesellscha� bei der GmbH zu melden. 

Anmeldung und Eintragung der Auf-
lösung im Handelsregister, 
Bekanntmachung



Die Liquidatoren: Festlegung der 
Person und Befugnisse

Die Durchführung des Abwicklungsprozesses über-
nehmen die Liquidatoren, die an die Stelle des 
Geschä�sführers als Organ der GmbH treten. 
Gemäß § 66 Abs. 4 GmbHG können sowohl 
geschä�sfähige natürliche Personen als auch juris�-
sche Personen und Handelsgesellscha�en, als Liqui-
datoren bes�mmt werden. 

Nach § 66 Abs. 1 GmbHG ist es möglich, dass mit der 
Auflösung der Gesellscha� die am�erenden 
Geschä�sführer zu Liquidatoren werden (sog. gebo-
rene Liquidatoren), sofern durch Satzung oder 
Gesellscha�erbeschluss nichts anderes bes�mmt 
wird. Auch kann in der Satzung eine andere 
bes�mmte oder bes�mmbare Person für den 
Zeitpunkt der Auflösung zum Liquidator bestellt 
werden (sog. gekorene Liquidatoren). In diesem 
Zusammenhang ist es allerdings nicht möglich, die 
Auswahl der Liquidatoren einem Dri�en zu übertra-
gen. Die gekorenen Liquidatoren können frühestens 

Der Liquida�onsprozess
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mit Auflösung durch Beschluss der Gesellscha�er-
versammlung bes�mmt werden. 

Gemäß § 67 GmbHG sind die Liquidatoren sowie 
deren Vertretungsbefugnis durch die Geschä�sfüh-
rer der GmbH unter Vorlage der entsprechenden 
Urkunden im Handelsregister anzumelden. Zweck-
mäßigerweise erfolgt diese Anmeldung zeitgleich 
mit der Eintragung der Auflösung der GmbH im 
Handelsregister. Ein etwaiger Wechsel der Liquida-
toren sowie Änderungen in der Vertretungsbefugnis 
sind wiederum von den Liquidatoren selbst im 
Handelsregister anzumelden. 

Außer für den Fall, dass die Liquidatoren gem. § 66 
Abs. 2 GmbHG vom Registergericht bestellt wurden, 
können sie jederzeit und ohne wich�gen Grund von 
der Gesellscha�erversammlung durch Beschluss 
abberufen werden. Liegt hingegen ein wich�ger 
Grund vor, kann das Registergericht Liquidatoren 
abberufen, § 66 Abs. 3, Abs. 2 GmbHG. Daneben 
können die Liquidatoren auch durch Erklärung 
gegenüber der GmbH oder bei gerichtlich bestellten 
Liquidatoren gegenüber dem Registergericht ihr 
Amt niederlegen. Ansonsten endet das Amt des 
Liquidators erst mit Beendigung der GmbH.

Die Liquidatoren sind im Außenverhältnis unbe-
schränkt und unbeschränkbar vertretungsbefugt. 
Im Innenverhältnis ist ihre Geschä�sführungsbefug-
nis hingegen durch den Liquida�onszweck 
beschränkt. Insofern sind sie lediglich zum 
Abschluss von Geschä�en befugt, die sich innerhalb 
des vom Liquida�onszweck absteckten Rahmens 
befinden. Darüber hinausgehende Geschä�e 
bedürfen der Zus�mmung der Gesellscha�er. Bei 
Überschreitung ihrer Vertretungsmacht können sich 
die Liquidatoren im Sinne von § 43 GmbHG scha-
densersatzpflich�g machen.



Gemäß § 71 Abs. 1 GmbHG haben die Liquidatoren 
für den Beginn der Abwicklung eine Liquida�onser-
öffnungsbilanz mit erläuterndem Bericht aufzustel-
len. Diese Bilanz ersetzt den Anhang und den Lage-
bericht und soll die angewandten Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze darstellen.
  
Die Aufstellung dieser Liquida�onsbilanz muss 
innerhalb von drei Monaten ab Auflösung der 
GmbH erfolgen, § 264 Abs. 1 S. 2 GmbHG. Der 
Bilanzs�chtag ist dabei der Tag der Auflösung. Der 
Begriff der Auflösung ist in diesem Zusammenhang 
materiell zu verstehen und daher nicht zwingend 
deckungsgleich mit der Eintragung der Auflösung im 
Handelsregister. Sinnvollerweise kann die Bes�m-
mung der Auflösung daher auch auf das Ende des 
Geschä�sjahres festgelegt werden. In diesem Fall 
s�mmt der S�chtag der Liquida�onsbilanz mit dem 
S�chtag für den Jahresabschluss überein. 

Die von den Liquidatoren für die Liquida�onsbilanz 
anzuwendenden Vorschri�en entsprechen dabei 
denen für den Jahresabschluss, § 71 Abs. 2 S. 2 
GmbHG. Die Liquida�onsbilanz stellt also eine 
fortgeführte Erfolgsbilanz dar. Insofern erfolgt also 
gerade keine Neubewertung von Ak�va und Passiva. 
Allerdings ist es nach § 71 Abs. 2 S. 3 GmbHG mög-
lich, einzelne Posten des Anlagevermögens wie 
Umlaufvermögen zu bewerten, wenn sie innerhalb

Abwicklung durch die Liquidatoren
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eines überschaubaren Zeitraums veräußert werden 
oder nicht mehr dem Geschä�sbetrieb dienen. Das 
Bilanzierungsverbot für immaterielle Vermögens-
posten bleibt hingegen bestehen. 

Abhängig davon, wie viel Zeit zwischen Auflösung 
und Beendigung der GmbH vergeht, müssen die 
Liquidatoren für jedes Liquida�onsjahr einen 
entsprechenden Jahresabschluss aufstellen. 

Zu den wesentlichen Aufgaben der Liquidatoren 
gehört die Abwicklung der „laufenden Geschä�e“, 
d.h. die Beendigung der Geschä�stä�gkeit der 
GmbH insgesamt. Die Beendigung der laufenden 
Geschä�e darf allerdings nicht so verstanden 
werden, dass die Liquidatoren umgehend alle 
Geschä�e abbrechen, alle Vermögensgegenstände 
verkaufen und alle Verträge sofort kündigen. 
Vielmehr dürfen mitunter auch neue Geschä�e 
abgeschlossen werden, sofern dies objek�v dem 
Liquida�onszweck zuträglich ist. Im Übrigen gilt, 
dass die Beendigung der bestehenden Geschä�e 
der GmbH von den Liquidatoren so erfolgen muss, 
dass die Liquida�on zu einem wirtscha�lich zweck-
mäßigen Ergebnis führt.  



Auch die Tilgung der Verbindlichkeiten fällt in den 
Aufgabenbereich der Liquidatoren.  Ob es sich dabei 
um Verbindlichkeiten gegenüber Dri�en oder 
gegenüber Gesellscha�ern handelt, ist unerheblich. 
Eine Versilberung des Gesellscha�svermögens ist 
diesbezüglich nur insofern von den Liquidatoren 
durchzuführen, als dies zur Schulden�lgung erfor-
derlich ist. Daneben besteht für die Gesellscha�er 
die Möglichkeit, unter Beachtung des Gebots der 
Gleichbehandlung aller Gesellscha�er die reale 
Verteilung des Gesellscha�svermögens zu beschlie-
ßen. 

Darüber hinaus müssen die Liquidatoren die Forde-
rungen der GmbH einziehen. Dies kann auch Forde-
rungen gegenüber den Gesellscha�ern betreffen. 
Allerdings sind noch ausstehende Einlageverpflich-
tungen nur insoweit einzuziehen, als sie für die 
Abwicklung erforderlich sind. 
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Wurden alle Gläubiger befriedigt und ggf. das noch 
bestehende Gesellscha�svermögen versilbert, 
erstellen die Liquidatoren die Liquida�onsschlussbi-
lanz, aus der sich das zur Verteilung bes�mmte 
Vermögen unter Berücksich�gung insbesondere der 
verbleibenden steuerlichen Aufwendungen ergibt. 
Die Vermögensverteilung erfolgt nicht vor Ablauf 
des Sperrjahres, das mit dem Gläubigeraufruf zu 
laufen beginnt, und nicht vor Tilgung oder Sicher-
stellung der Schulden der GmbH, § 73 GmbHG. Das 
Sperrjahr soll die Gläubiger vor einer zu schnellen 
Verteilung des Gesellscha�svermögens durch die 
Liquidatoren schützen. Ihnen soll genügend Zeit 
gewährt werden, ihre Ansprüche gegen die Gesell-
scha� geltend zu machen. 

R A T G E B E R
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Eine Verteilung darf ferner nur dann erfolgen, wenn 
alle Gläubiger befriedigt bzw. deren Forderungen 
gesichert sind; dies ist unabhängig davon, ob sich 
die Gläubiger auf den Gläubigeraufruf hin gemeldet 
haben oder nicht. Gegen eine frühzei�ge Vermö-
gensverteilung kann ein Gläubiger dinglichen Arrest 
gegen die GmbH erwirken, §§ 916 ff. ZPO, oder eine 
einstweilige Verfügung mit dem Antrag auf Unter-
lassung der Vermögensverteilung gegen die GmbH 
bzw. die Liquidatoren beantragen, § 73 GmbHG 
i.V.m. §§ 823 Abs. 2, 1004 BGB.

Ist das Sperrjahr abgelaufen, sind alle Verbindlich-
keiten ge�lgt und alle Gläubiger befriedigt, wird das 
in der Schlussbilanz ausgewiesene verbleibende 
Vermögen der GmbH unter den Gesellscha�ern im 
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Verhältnis ihrer Geschä�santeile verteilt. Anspruch-
sinhaber sind grundsätzlich die Gesellscha�er, 
sofern nicht eine mögliche Vorausabtretung erfolgt 
ist. Der Anspruch besteht grundsätzlich in Geld, 
allerdings kann die Satzung vorsehen bzw. können 
alle Gesellscha�er bes�mmen, dass auch die Vertei-
lung anderer Vermögenswerte möglich ist. Wurde 
das Gesellscha�svermögen der GmbH unrich�g 
verteilt, stehen dem benachteiligten Gesellscha�er 
Ausgleichsansprüche gegen die anderen Gesell-
scha�er zu. 

Die sich an die Vermögensverteilung anschließende 
Liquida�ons-Schlussrechnung ist von der Liquida�-
onsschlussbilanz abzugrenzen. Anders als die Bilanz 
stellt die Schlussrechnung eine rein interne Rech-
nungslegung dar. Die Schlussrechnung berichtet 
über den Liquida�onsverlauf und dient der Doku-
menta�on über die Abrechnung des zu verteilenden 
Vermögens. Die Liquidatoren haben im Rahmen der 
Aufstellung der Schlussrechnung keine Verfahrens- 
oder Formvorschri�en zu beachten. Nach Einrei-
chung der Schlussrechnung bei der Gesellscha�er-
versammlung, stellt diese die Beendigung der Liqui-
da�on sowie die Entlastung der Liquidatoren fest.  



Beendigung der Liquida�on

Die GmbH ist (voll) beendet, wenn die Liquida�on 
abgeschlossen und die Löschung der Gesellscha� im 
Handelsregister eingetragen ist, sog. Doppeltatbe-
stand:

Die Liquida�on ist abgeschlossen, wenn das Sperr-
jahr abgelaufen ist,  das Gesellscha�svermögen auf 
die Gesellscha�er verteilt wurde bzw. kein verteil-
bares Vermögen mehr vorhanden ist und keine 
sons�gen Liquida�onsmaßnahmen (z.B. laufende 
Ak�vprozesse, laufende Passivprozesse, Übergabe 
der Unterlagen an den Verwahrer, etc.) mehr erfol-
gen müssen. 

Schließlich erfolgt noch die Löschung der GmbH im 
Handelsregister, um die Existenz der GmbH auch 
formell zum Erlöschen zu bringen. Voraussetzung 
ist, dass alle o.g. Liquida�onsmaßnahmen im 
Vorfeld abgeschlossen wurden. 
Ferner müssen die Liquidatoren gegenüber dem 
Registergericht nachweisen, dass der Gläubigerauf-
ruf erfolgt und das Sperrjahr abgelaufen ist. 

w w w . n o t a r - d u r c h l a u b . d e 1 8
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Die Bücher und Schri�en der GmbH werden für die 
Dauer von zehn Jahren durch einen Gesellscha�er 
oder einen Dri�en gem. § 74 Abs. 2 GmbHG au�e-
wahrt. Daneben sind auch steuerrechtliche Au�e-
wahrungsfristen zu beachten, § 147 AO.

Nachtragsliquida�on

Wenn sich nach der Löschung im Handelsregister 
herausstellt, dass die GmbH tatsächlich noch über 
verteilungsfähiges Vermögen verfügt oder weitere 
Liquida�onsmaßnahmen erforderlich sind, erfolgt 
eine Nachtragsliquida�on.

Das Registergericht bestellt in diesem Fall einen sog. 
Nachtragsliquidator, der mit einem ur-sprünglichen 
Liquidator iden�sch sein kann.  Der Nachtragsliqui-
dator veranlasst, dass der Löschungsvermerk im 
Handelsregister wieder gelöscht wird und die 
ursprüngliche Liquida�on an der entsprechenden 
Stelle wieder aufgenommen wird. D.h. es wird keine 
neue Liquida�on mit erneuter Liquida�onsbilanz, 
erneutem Gläubigeraufruf oder erneutem Anlauf 
des Sperrjahres in Gang gesetzt. Es werden lediglich 
die noch nicht erfolgten Liquida�onsmaßnahmen 
„nachgeholt“.

Steuerliche Behandlung

Während des Liquida�onsprozesses bleibt die 
GmbH wie zuvor steuerpflich�g (z.B. Körper-scha�s-
steuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Grunder-
werbssteuer). Eine Abweichung besteht allerdings 
hinsichtlich des Ermi�lungszeitraums, der im 
Rahmen der Liquida�on allein der Liquida�onszeit-
raum ist und regelmäßig vom Verlauf und der Dauer 
des Kalenderjahres abweicht. Insofern wird für die 
Dauer des Liquida�onsprozesses ein gesonderter 
Liquida�onsgewinn ermi�elt.
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Darüber hinaus ergibt sich für die Liquidatoren aus § 
70 S. 1 GmbHG die Pflicht, die Mi�el der GmbH zur 
Zahlung der von der GmbH geschuldeten Steuern zu 
verwenden. Nur auf diese Weise kommt sie ihrer 
allgemeinen Pflicht nach, die steuerrechtlichen 
Verpflichtungen der GmbH gemäß § 34 Abs. 1 AO 
auch während des Abwicklungsprozesses weiterhin-
zu erfüllen. Darunter fällt auch die Verpflichtung, 
die steuerlichen Pflichten zu prüfen, so insbesonde-
re die Entstehung von Steuerschulden. Vernachläs-
sigen die Liquidatoren diese Pflicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ha�et er nach § 69 AO persönlich. 

Hinsichtlich der Steuerfolgen für die Gesellscha�er 
hängen diese von der rechtlichen Struktur der 
Anteilsinhaber und der steuerlichen Herkun� ab:
Ist der Gesellscha�er eine natürliche Person, unter-
liegen die ausgeschü�eten Dividenden als Einkün�e 
aus Kapitalvermögen der Einkommenssteuer, § 20 
Abs. 1 Nr. 1 EStG. Handelt es sich beim Gesellschaf-
ter um eine Kapitalgesellscha� bleiben die Abwick-
lungs- bzw. Veräußerungsgewinne hingegen zu 95 % 
steuerfrei, § 8b Abs. 1 bzw. Abs. 2 KStG.
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Ich hoffe dieser kleine Ratgeber bietet Ihnen eine Orien�erung 
über die Möglichkeiten und Prozesse, die mit der Auflösung 
eines Unternehmens entstehen.

Ihr Notar berät Sie unparteiisch über die Möglichkeiten der auf 
Ihre individuelle Situa�on zugeschni�enen Regelungsmöglich-
keiten bis hin zur konkreten Ausgestaltung spezieller Verträge 
und Vereinbarungen. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Es grüßt Sie herzlich,
Ihr

Dr. Thomas Durchlaub, MBA 
Notar 
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Mit dem Auto
Aus Richtung Bochum/Innenstadt/Hauptbahnhof kommend, fahren 
Sie auf der Universitätsstraße stadtauswärts am exzenterhaus vorbei 
und wenden an der nächsten Ampel Ecke Volksbank in die Gegenrich-
tung (wieder stadteinwärts). In ca. 100 Metern befindet sich links auf 

Aus Richtung Universität/A 43 kommend, fahren Sie auf der Universi-
-

ein.
Zufahrt zum Gebäude und Parken
An der Schrankenanlage klingeln sie über das Touchdisplay auf Ebene 
21 oder im Firmenverzeichnis unter dem Buchstaben „n“ bei Notar Dr. 

vom

den Parkplatz links am Gebäude vorbei und rechts über die Rampe 
zum oberen Parkdeck, wo sich der Haupteingang befindet.

S

Mit der Bahn
Sie erreichen Notar Dr. Thomas Durchlaub vom Bochum Hauptbahn-

-
gang des Bahnhofs (Ausgang Buddenbergplatz) und  laufen die 
Universitätsstraße hinunter. Sie sehen das exzenterhaus bereits von 

zum Haupteingang und klingeln dort an der rechten Steele am Touch-
display auf Ebene 21 oder im Firmenverzeichnis unter dem Buchsta-
ben „n“ bei Notar Dr. Thomas Durchlaub.

Universität/ Querenburg fahren und diese an der ersten Haltestelle 
Oskar-Hoffmann-Straße verlassen. Sie befinden sich dann direkt vor 
dem exzenterhaus bochum.

IHR WEG ZU UNS

Scannen Sie den Code 
für eine direkte 
Routenplanung
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sekretariat@notar-durchlaub.de

Notar Dr. Thomas Durchlaub, MBA 
exzenterhaus bochum 21. Etage  -  Universitätsstraße 60  -  44789 Bochum
Tel.: +49 234 33889420  -  Fax: +49 234 33889400


